
2012 Nr. 21Ausgegeben am 19. Juli 2012

H 3234

Inhalt
Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen durch die Hochschulen

(Hochschulvergabeverordnung)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 285

Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen
durch die Hochschulen

(Hochschulvergabeverordnung)

Vom 22. Juni 2012

Aufgrund des § 3 Absatz 3 und § 7 Absatz 1 des
Bremischen Hochschulzulassungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 9. November 2010
(Brem.GBl. S. 549 – 221-h-2) in Verbindung mit Arti-
kel 12 des Staatsvertrages über die Errichtung einer
gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung
vom 5. Juni 2008 (Brem.GBl. 2009 S. 15 – 221-h-10)
wird verordnet:

Teil 1 Grundlagen

§ 1

Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Die Hochschulen, auf die das Bremische Hoch-
schulgesetz Anwendung findet, vergeben die Studien-
plätze in zulassungsbeschränkten Studiengängen, so-
weit nicht die Vergabe durch die Stiftung für Hoch-
schulzulassung im zentralen Verfahren erfolgt. Für die
Teilnahme am dialogorientierten Serviceverfahren gilt
Teil 3.

(2) Im Sinne dieser Verordnung bedeuten: 

1. Studiengang

das durch Prüfungsordnungen oder Modulhand-
bücher geregelte, auf einen bestimmten berufs-
qualifizierenden Abschluss oder ein bestimmtes
Ausbildungsziel gerichtete Studium eines Stu-
dienfaches oder einer Kombination mehrerer
Studienfächer mit demselben Abschluss in einer
bestimmten Hochschulart;

2. Studienanfänger oder Studienanfängerin

wer in dem Studiengang, für den die Zulassung
beantragt wird, nicht an einer deutschen Hoch-
schule eingeschrieben ist oder war, oder wer in
diesem Studiengang für einen Teilstudienplatz
eingeschrieben ist oder war;

3. Fortgeschrittene oder Fortgeschrittener

wer in demselben Studiengang an einer anderen
Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland
bereits immatrikuliert war oder ist oder wer auf

Grund nachgewiesener anrechenbarer Studien-
oder Prüfungsleistungen oder nachgewiesener
anrechenbarer außerhochschulisch erworbener
Kompetenzen und Fähigkeiten, die keine we-
sentlichen Unterschiede zu den in einer Hoch-
schule erworbenen Kompetenzen und Fähigkei-
ten aufweisen, in ein höheres als das erste Fach-
semester eingeordnet werden kann;

4. Vergabeverfahren

die auf einen Zulassungstermin (Sommersemes-
ter oder Wintersemester) bezogene Vergabe von
Studienplätzen;

5. Durchschnittsnote

die Gesamtnote oder Durchschnittsnote;

6. Teilstudienplatz

ein Studienplatz, bei dem die Zulassung auf den
ersten Teil eines Studiengangs beschränkt ist;

7. Deutsche Hochschulzugangsberechtigung

eine in der Bundesrepublik Deutschland oder an
einer deutschen Auslandsschule erworbene
Hochschulzugangsberechtigung; ausgenommen
sind Hochschulzugangsberechtigungen, die aus-
schließlich nach ausländischem Recht erworben
wurden;

8. Deutsche Hochschule

eine in der Bundesrepublik Deutschland gelege-
ne Hochschule.

(3) Wer in dem Studiengang, für den die Zulassung
beantragt wird, bereits an einer deutschen Hochschu-
le eingeschrieben war, oder wer auf Grund von anre-
chenbaren Studienleistungen eines anderen Studien-
gangs oder von anderen anrechenbaren Leistungen in
ein höheres Fachsemester des beantragten Studien-
gangs eingestuft werden kann, kann die Zulassung
nach Maßgabe der Bestimmungen des § 15 beantra-
gen.

(4) Am Vergabeverfahren werden 

1. Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum,
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2. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende
Kinder von Staatsangehörigen eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder von
Vertragsstaaten des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum, sofern diese Staats-
angehörigen in der Bundesrepublik Deutschland
beschäftigt sind oder gewesen sind,

3. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende
andere Familienangehörige im Sinne des Arti-
kels 2 Nummer 2 der Richtlinie 2004/38/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 (ABl. EG Nr. L 229 S. 35) von Staats-
angehörigen eines anderen Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder von Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, sofern diese Staatsangehörigen in der Bun-
desrepublik Deutschland beschäftigt sind, sowie

4. sonstige ausländische Staatsangehörige oder
Staatenlose, die eine deutsche Hochschulzu-
gangsberechtigung besitzen,

5. wie Deutsche beteiligt; sie werden mit Ausnah-
me der Bewerberinnen und Bewerber mit bilin-
gualer Sprachkompetenz auf dem Niveau des
Europäischen Referenzrahmens nicht im Rah-
men der Quote nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 zu-
gelassen.

§ 2

Einbezogene Bewerberinnen oder Bewerber

(1) Das Verfahren nach den Teilen 2 oder 3 dieser
Verordnung gilt mit Ausnahme der ausländischen
Austauschstudierenden nach § 20 für alle in dem ge-
wählten Studiengang an der gewählten Hochschule
nicht immatrikulierten Bewerberinnen und Bewerber,
soweit für den Studiengang eine Zulassungsbeschrän-
kung besteht. 

(2) Die Hochschulen dürfen Bewerberinnen oder
Bewerber für einen Studiengang nur nach Maßgabe
dieser Verordnung und  unter Einschluss des Überbu-
chungsfaktors nach § 6 Absatz 1 nur im Rahmen der
durch die Zulassungszahlenordnungen der Hochschu-
len oder durch Rechtsverordnung der Senatorin für
Bildung, Wissenschaft und Gesundheit festgesetzten
Zulassungszahlen oder Zulassungsquoten zum Stu-
dium zulassen. 

(3) Ergibt sich bei Abschluss der Bewerbungsfrist,
dass für einen Studiengang nicht mehr Bewerbungen
eingegangen als Studienplätze, einschließlich des
Überbuchungsfaktors nach § 6 Absatz 1,  verfügbar
sind, ist das Auswahlverfahren nach dieser Verord-
nung insoweit nicht durchzuführen. 

§ 3

Abgrenzung der Verfahrensarten

(1) Bei der Vergabe von Studienplätzen in örtlichen
Auswahlverfahren mit Ausnahme der Verfahren nach
§ 11 sollen die Hochschulen die Stiftung für Hoch-
schulzulassung nach Teil 3 dieser Verordnung damit
beauftragen, gegen Erstattung der entstehenden Kos-
ten die von der Stiftung angebotenen Dienstleistun-
gen nach  Artikel 4 Absatz 1 des Staatsvertrages über
die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für
Hochschulzulassung zu übernehmen (dialogorientier-
tes Serviceverfahren), insbesondere im Namen der

Hochschule Zulassungsanträge entgegen zu nehmen,
Mehrfachzulassungsmöglichkeiten abzugleichen so-
wie Zulassungs- und Ablehnungsbescheide zu erstel-
len und im Namen der Hochschule zu versenden. Zu-
sätzlich kann die Prüfung der Zulassungsanträge
übertragen werden. Die Hochschulen und die Stiftung
übermitteln sich gegenseitig die für das Servicever-
fahren erforderlichen personenbezogenen Daten der
Bewerberinnen und Bewerber um einen Studienplatz
an der Hochschule.

(2) Soweit die Hochschule mit der Vergabe von Stu-
dienplätzen am dialogorientierten Serviceverfahren
der Stiftung für Hochschulzulassung teilnimmt, gelten
die Bestimmungen des Teils 3 dieser Verordnung, im
Übrigen die Bestimmungen des Teils 2 dieser Verord-
nung, soweit nachfolgend nichts Anderes geregelt ist.

Teil 2

Verfahren außerhalb des
dialogorientierten Serviceverfahrens

§ 3a

Zulassungsantrag

(1) Der Zulassungsantrag ist an die Hochschule zu
richten. Der Zulassungsantrag muss innerhalb der
Ausschlussfristen 

1. für das Sommersemester bis zum 15. Januar,

2. für das Wintersemester bis zum 15. Juli, bei Be-
werbungen als Fortgeschrittene oder Fortge-
schrittener an der Hochschule für Künste bis zum
31. Mai

eingegangen sein. Fällt das Ende einer Ausschlussfrist
auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder
Sonnabend, so endet die Frist mit dem Ablauf des ent-
sprechenden Tages und verlängert sich nicht bis zum
Ablauf des nächstfolgenden Werktages. Der Zulas-
sungsantrag gilt nur für das im Antragsvordruck be-
zeichnete Vergabeverfahren. Er kann nur auf eine im
Zeitpunkt der Antragstellung bereits vorliegende Be-
rechtigung für den gewählten Studiengang (Hoch-
schulzugangsberechtigung) gestützt werden, soweit
in den Absätzen 2 und 3 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Ist der Nachweis eines abgeleisteten Praktikums
Bestandteil der Hochschulzugangsberechtigung oder
besondere Immatrikulationsvoraussetzung, so ist die
Bewerbung auch zulässig, wenn der Zulassungsan-
trag und alle für die Rangplatzbildung bei der Stu-
dienplatzvergabe erforderlichen Tatsachen bis zu den
in Absatz 1 genannten Terminen der Hochschule vor-
liegen und durch Bescheinigung der Ausbildungsstel-
le nachgewiesen wird, dass das Praktikum bis zum Be-
ginn der Lehrveranstaltungen des betreffenden Se-
mesters abgeschlossen sein wird. Sind besondere Im-
matrikulationsvoraussetzungen zu erfüllen, können
die Hochschulen von Absatz 1 abweichende Fristen
vorsehen, bis zu denen der Nachweis zu erbringen ist. 

(3) Die Bewerbung um ein Studium im Sinne von § 35
des Bremischen Hochschulgesetzes setzt den Nach-
weis der Hochschulzugangsberechtigung nicht voraus. 

(4) Anträge, die nach dieser Verordnung ergänzend
zum Zulassungsantrag gestellt werden können, sind
mit dem Zulassungsantrag zu stellen. 



(5) Stellt eine Bewerberin oder ein Bewerber bei ei-
ner Hochschule mehrere Zulassungsanträge, wird nur
über den letzten fristgerecht eingegangenen Zulas-
sungsantrag entschieden. Es können bis zu drei Zulas-
sungsanträge je Vergabeverfahren gestellt werden. 

(6) Die Hochschule bestimmt die Form des Zulas-
sungsantrages und der Anträge nach Absatz 4. Sie be-
stimmt auch die Unterlagen, die den Anträgen
mindestens beizufügen sind, sowie deren Form. Sie ist
nicht verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu
ermitteln. 

(7) In einem Zulassungsantrag kann nur ein Stu-
diengang benannt werden. Besteht der gewählte Stu-
diengang aus einer Kombination mehrerer zulas-
sungsbeschränkter Studienfächer, so ist die Zulassung
für jedes Studienfach zu beantragen. 

(8) Werden mehrere Hochschulzugangsberechti-
gungen vorgelegt, soll angegeben werden, auf welche
der Zulassungsantrag gestützt wird; fehlt eine derar-
tige Angabe, wird dem Zulassungsantrag die zuerst
erworbene Hochschulzugangsberechtigung zugrunde
gelegt. 

(9) Anträge, mit denen ein Anspruch auf Zulassung
außerhalb der festgesetzten Zulassungszahlen geltend
gemacht wird, müssen für das Sommersemester bis
zum 15. März, für das Wintersemester bis zum 15. Sep-
tember (bei den Fachhochschulen: bis zum 10. März
oder 10. September) bei der Hochschule eingegangen
sein (Ausschlussfrist). Ein Antrag auf Zulassung
außerhalb der festgesetzten Zulassungszahlen kann
nur dann gestellt werden, wenn auch ein fristgerech-
ter Antrag auf Zulassung innerhalb der festgesetzten
Zulassungszahlen gestellt worden ist. 

(10) Wer zum Bewerbungsstichtag das 55. Lebens-
jahr vollendet hat, wird an einem Auswahlverfahren
nur beteiligt, wenn für das beabsichtigte Studium un-
ter Berücksichtigung der persönlichen Situation des
Bewerbers oder der Bewerberin schwerwiegende wis-
senschaftliche oder berufliche Gründe sprechen. 

§ 4

Ausschluss vom Vergabeverfahren

(1) Wer die Bewerbungsfristen versäumt oder den
Antrag nicht formgerecht mit den erforderlichen Unter-
lagen stellt, ist vom Vergabeverfahren ausgeschlossen.
Die Hochschule kann nachträglich eingereichte Unter-
lagen, falls der Zulassungsantrag fristgerecht auf dem
dafür von der Hochschule vorgesehenen Vordruck ge-
stellt und unterschrieben ist sowie einen Studiengangs-
wunsch enthält, noch berücksichtigen, wenn und solan-
ge der Verfahrensablauf dies noch zulässt. 

(2) Von der Bewerbung als Studienanfängerin oder
Studienanfänger ist auch ausgeschlossen, wer in dem
betreffenden Studiengang an einer anderen deut-
schen Hochschule eingeschrieben ist; dies gilt nicht im
Falle der Einschreibung für einen Teilstudienplatz. 

§ 5

Besondere Erklärungspflichten

(1) Wer die Zulassung als Studienanfängerin oder
als Studienanfänger beantragt, hat an Eides statt zu
versichern, dass er im Zeitpunkt der Antragstellung
nicht in dem beantragten Studiengang an einer ande-
ren deutschen Hochschule immatrikuliert ist. 

(2) Alle Bewerberinnen und Bewerber haben dar-
über hinaus eine Versicherung an Eides statt darüber
abzugeben, ob sie bereits an einer deutschen Hoch-
schule ein Studium abgeschlossen haben oder als Stu-
dentin oder Student eingeschrieben sind oder waren,
gegebenenfalls für welche Zeit. 

§ 6

Ablauf des Verfahrens

(1) Dem Vergabeverfahren für Studienanfängerin-
nen und Studienanfänger wird die in der jeweils gel-
tenden Zulassungszahlenordnung der Hochschule
oder in der Rechtsverordnung der Senatorin für Bil-
dung, Wissenschaft und Gesundheit festgesetzte Zu-
lassungszahl, erweitert um einen Überbuchungsfak-
tor, zugrunde gelegt. Der Überbuchungsfaktor wird
entsprechend der voraussichtlichen Quote nicht ange-
nommener Zulassungsbescheide bestimmt. 

(2) In dem Verfahren nach Absatz 1 erfolgt die Aus-
wahl nach den Vorschriften der §§ 7 bis 14. Erfüllen
die Bewerberinnen oder Bewerber die Voraussetzun-
gen für die Berücksichtigung auf mehreren nach § 7
zu bildenden Ranglisten, so werden sie auf allen die-
sen Ranglisten geführt, soweit nachfolgend nicht an-
ders geregelt. Bei der Auswahl werden die Ranglisten
in folgender Reihenfolge berücksichtigt: 

1. bevorzugte Auswahl (§ 8),

2. Auswahl durch die Hochschulen (§ 9),

3. Wartezeit (§ 10),

4. außergewöhnliche Härte (§ 12).

(3) Besteht der gewählte Studiengang aus mehreren
Studienfächern, so werden mit der Zulassung in jedem
zulassungsbeschränkten Fach Studienplätze wie folgt
belegt:

1. In Zwei-Fächer-Studiengängen im Hauptfach
0,75 Studienplatz und im Nebenfach 0,25 Stu-
dienplatz, im Profilfach 0,67 Studienplatz und  im
Komplementärfach 0,33 Studienplatz und beim
Lehramt je Fach 0,5 Studienplatz

2. In Drei-Fächer-Studiengängen im großen Fach je
0,42 Studienplatz und im kleinen Fach 0,16 Stu-
dienplatz.

(4) Den nach Absatz 1 bis 3 und §§ 7 bis 14 insge-
samt ausgewählten Bewerberinnen und Bewerbern
weist die Hochschule einen Studienplatz zu und erteilt
hierüber unverzüglich einen Zulassungsbescheid. 

(5) In dem Zulassungsbescheid bestimmt die Hoch-
schule einen Termin, bis zu dem die Einschreibung bei
der Hochschule zu beantragen ist; maßgeblich ist der
Eingang des Einschreibungsantrages bei der Hoch-
schule. Wird bis zu diesem Zeitpunkt die Einschrei-
bung nicht beantragt oder lehnt die Hochschule die
Einschreibung ab, wird der Zulassungsbescheid un-
wirksam; auf diese Rechtsfolge ist in dem Bescheid
hinzuweisen. 

(6) Die Zulassung kann auf einen Abschnitt eines
Studienganges beschränkt werden, wenn für ihn eine
höhere Ausbildungskapazität besteht und wenn die
Möglichkeit, das gewählte Studium an einer anderen
Hochschule fortzusetzen, gesichert ist. Die für den fol-
genden Abschnitt verfügbaren Studienplätze werden
an Bewerberinnen und Bewerber mit beschränkter
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Zulassung nach Satz 1 nach sozialen, insbesondere fa-
miliären und wirtschaftlichen Kriterien vergeben. 

(7) Beruht die Zulassung auf einem Verstoß gegen
besondere Erklärungspflichten nach § 5 oder auf sons-
tigen falschen Angaben, vergibt die Hochschule nach
erfolgter Rücknahme der Zulassung den Studienplatz
entsprechend den Ranglisten neu; darauf ist in dem
Zulassungsbescheid hinzuweisen. 

(8) Kann kein Studienplatz zugewiesen werden,
wird ein schriftlicher Ablehnungsbescheid erteilt. 

§ 7

Quoten im Auswahlverfahren

(1) Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind
vorweg abzuziehen:

1. für die Zulassung von ausländischen Staats-
angehörigen und Staatenlosen, die nicht
unter § 1 Absatz 4 fallen (§ 13), undBewer-
bern und Bewerberinnen mit bilingualer
Sprachkompetenz auf dem Niveau
des Europäischen Referenzrahmens: 8 v.H.

2. für Fälle außergewöhnlicher Härte (§ 12): 5 v.H.

Die Hochschulen bestimmen durch anzeigepflichtige
Satzung die Einzelheiten der zu berücksichtigenden
Sprachkompetenz, insbesondere das für die Sprache
zu verlangende Sprachniveau des Europäischen Refe-
renzrahmens und die Art des Nachweises der Sprach-
kompetenz.

(2) Von den um die Quoten nach Absatz 1 vermin-
derten Zulassungszahlen sind sodann die Zahlen der
bevorzugt Auszuwählenden (§ 8) vorweg abzuziehen.
Die danach verbleibenden Studienplätze werden, so-
weit in Absatz 4 und in § 11 nichts anderes bestimmt
ist, zu 80 v. H. nach dem Ergebnis des Auswahlverfah-
rens der Hochschulen (§ 6 Absatz 2 Nummer 2 und § 9)
und im Übrigen nach der Wartezeit (§ 10) vergeben. 

(3) Solange eine Hochschule keine Satzung nach 
§ 3 Absatz 2 Nummer 2 Satz 5 und 6 des Bremischen
Hochschulzulassungsgesetzes erlassen hat oder eine
Genehmigung nicht erfolgt ist, werden die nach Ab-
zug der Quoten nach den §§ 7 Absatz 1 und 8 Absatz 1
verbleibenden Studienplätze, soweit in Absatz 4 und
in § 11 nicht anderes bestimmt ist, zu 80 v.H. nach dem
durch die Durchschnittsnote der Hochschulzugangs-
berechtigung nachgewiesenen Grad der Qualifikation
und im Übrigen nach der Wartezeit vergeben. 

(4) Liegen in einem Studiengang neben Bewerbun-
gen mit Hochschulzugangsberechtigungen nach § 33
Absatz 1 bis 3a und Absatz 7 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes auch Bewerbungen auf Grund bestan-
dener Einstufungsprüfung oder Kontaktstudium (§ 33
Absatz 5 Nummer 1 und 2 des Bremischen Hochschul-
gesetzes) oder um ein Probestudium (§ 35 Absatz 1 des
Bremischen Hochschulgesetzes) vor, werden die nach
Durchführung des Absatzes 2 Satz 1 verbleibenden
Studienplätze zunächst in dem zahlenmäßigen Ver-
hältnis der Gruppe der Bewerbungen nach § 33 Ab-
satz 5 Nummer 1 und 2 und § 35 Absatz 1 des Bremi-
schen Hochschulgesetzes zu den übrigen Bewerbun-
gen aufgeteilt. Auf die erste Gruppe muss mindestens
ein Studienplatz und bei Studiengängen mit mehreren
Fächern jeweils ein Studienanteil gemäß § 6 Absatz 3

entfallen. Unter den Bewerbungen nach § 33 Absatz 5
und § 35 Absatz 1 des Bremischen Hochschulgesetzes
werden die Studienplätze dieser Gruppe im Fall des 
§ 33 Absatz 5 Nummer 1 des Bremischen Hochschul-
gesetzes nach dem Ergebnis der Einstufungsprüfung,
im Übrigen nach dem Grad der Qualifikation und der
Berufserfahrung, bei Ranggleichheit nach dem Los
vergeben. In der verbleibenden Gruppe der Bewer-
bungen nach § 33 Absatz 1 bis 3a und Absatz 7 des
Bremischen Hochschulgesetzes gilt Absatz 2 Satz 2
und Absatz 3. 

(5) Bei der Berechnung der Quoten nach den Absät-
zen 1 bis 4 wird gerundet. 

(6) Ergibt die Berechnung einer Quote nach den Ab-
sätzen 1 und 2 weniger als einen, in den Fällen des § 6
Absatz 3 weniger als einen anteiligen Studienplatz, so
wird die betreffende Quote in dem jeweiligen Verga-
beverfahren nicht gebildet; im darauffolgenden Ver-
gabeverfahren wird diese Quote gegenüber dem sich
nach den Absätzen 1 und 2 ergebenden Wert verdop-
pelt. 

(7) Verfügbar gebliebene Studienplätze in den Quo-
ten nach Absatz 1 werden nach den Absätzen 2 und 3
in Verbindung mit Absatz 4 und § 11 vergeben. 

§ 8

Bevorzugte Auswahl

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die 

1a. eine Dienstpflicht nach Artikel 12a des Grund-
gesetzes erfüllt oder eine solche Dienstpflicht
oder entsprechende Dienstleistungen auf Zeit
übernommen und erbracht haben bis zur Dauer
von drei Jahren,

1b. einen freiwilligen Wehrdienst nach dem Wehr-
pflichtgesetz geleistet haben,

1c. einen Bundesfreiwilligendienst nach dem Bun-
desfreiwilligendienstgesetz geleistet haben,

2. mindestens zwei Jahre Entwicklungsdienst nach
dem Entwicklungshelfer-Gesetz erfüllt haben,

3. einen Jugendfreiwilligendienst im Sinne des Ju-
gendfreiwilligendienstegesetzes oder im Rah-
men eines von der Bundesregierung geförderten
Modellprojekts geleistet haben; § 15 Absatz 2
des Jugendfreiwilligendienstegesetzes gilt ent-
sprechend, 

4. ein Kind unter 18 Jahren oder eine pflegebe-
dürftige Person aus dem Kreis der Angehörigen
bis zur Dauer von drei Jahren betreut oder ge-
pflegt haben (Dienst), 

werden in dem gewählten Studiengang auf Grund
früheren Zulassungsanspruchs ausgewählt, wenn sie
zu Beginn oder während eines Dienstes für diesen Stu-
diengang zugelassen worden sind oder wenn zu Be-
ginn oder während eines Dienstes für diesen Studien-
gang an der betreffenden Hochschule keine Zulas-
sungszahlen festgesetzt waren. Der von einem nach § 1
Absatz 4 Deutschen gleichgestellten ausländischen
Staatsangehörigen oder Staatenlosen geleistete
Dienst steht einem Dienst nach Satz 1 gleich, wenn er
mit diesem Dienst vergleichbar ist. 

(2) Die Auswahl nach Absatz 1 Satz 1 muss spätes-
tens zum zweiten Vergabeverfahren beantragt wer-



den, das nach Beendigung des Dienstes durchgeführt
wird. Ist der Dienst noch nicht beendet, ist durch Be-
scheinigung glaubhaft zu machen, dass der Dienst bis
zum Beginn der Lehrveranstaltungen des betreffen-
den Semesters beendet sein wird. 

(3) Liegen die Voraussetzungen für eine bevorzugte
Auswahl nach den Absätzen 1 und 2 vor, erfolgt die
Auswahl unter Anrechnung auf die nach § 7 Absatz 2
bis 4 insgesamt verfügbaren Studienplätze vorab.
Wird die Festlegung einer Rangfolge zwischen den
bevorzugt Auszuwählenden erforderlich, entscheidet
das Los. 

§ 9

Auswahl im Hochschulauswahlverfahren

(1) Die Hochschulen vergeben die Studienplätze im
Hochschulauswahlverfahren 

1. nach dem Grad der Qualifikation gemäß Absatz 3
und 4 oder

2. nach gewichteten Einzelnoten der Qualifikation,
die über die fachspezifische Eignung Auskunft
geben, oder

3. nach dem Ergebnis eines allgemeinen oder fach-
spezifischen Studierfähigkeitstests oder eines
schriftlichen Auswahlverfahrens oder

4. nach der Art einer Berufsausbildung oder Berufs-
tätigkeit oder

5. nach dem Ergebnis eines von der Hochschule
durchzuführenden Gesprächs mit der Bewerbe-
rin oder dem Bewerber, das Aufschluss über die
Motivation der Bewerberin oder des Bewerbers
und über die Identifikation mit dem gewählten
Studium und dem angestrebten Beruf geben so-
wie zur Vermeidung von Fehlvorstellungen über
die Anforderungen des Studiums dienen soll,
oder

6. nach der Bewertung schriftlicher Erläuterungen
zur Begründung der Studien- und Berufwahl
oder

7. auf Grund einer Verbindung von Maßstäben
nach den Nummern 1 bis 6

(2) Bei jeder Auswahlentscheidung muss der Durch-
schnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung un-
abhängig von der Anzahl und Verbindung der ange-
wandten Auswahlmaßstäbe nach Absatz 1 eine über-
wiegende Bedeutung gegeben werden. Bei Rang-
gleichheit entscheidet das Los. Die Hochschulen re-
geln durch genehmigungspflichtige Satzungen die zu
berücksichtigenden Auswahlmaßstäbe, ihre Verbin-
dung und Gewichtung sowie die Einzelheiten der
Durchführung des Auswahlverfahrens. Jede Bewerbe-
rin und jeder Bewerber nimmt nur an einem Auswahl-
verfahren je Bewerbungstermin teil. Die Hochschulen
können abweichend von Satz 4 durch Satzung die Be-
teiligung an bis zu drei Auswahlverfahren zulassen.
Wer unter die Quoten des § 7 Absatz 1 oder des § 8
Absatz 1 fällt, nimmt nicht am Auswahlverfahren teil. 

(3) Die Rangfolge bei dem Auswahlmaßstab des
Grades der Qualifikation richtet sich nach der Durch-
schnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung, die
nach Anlage 1 ermittelt wird. 

(4) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird in

dem Auswahlmaßstab des Grades der Qualifikation
hinter der letzten Bewerberin oder dem letzten Bewer-
ber mit feststellbarer Durchschnittsnote geführt. 

(5) Landesquoten werden nicht gebildet. 

§ 10 

Auswahl nach Wartezeit

(1) Die Rangfolge wird durch die Zahl der Halbjahre
seit dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung
bestimmt. Es zählen nur volle Halbjahre vom Zeitpunkt
des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung bis
zum Beginn des Semesters, für das die Zulassung be-
antragt wird. Halbjahre sind die Zeit vom 1. April bis
30. September eines Jahres (Sommersemester) und die
Zeit vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 31. März des
folgenden Jahres (Wintersemester), an den Fachhoch-
schulen die Zeit vom 1. März bis 31. August oder vom
1. September bis 28. Februar des folgenden Jahres. 

(2) Ist Bestandteil der Hochschulzugangsberechti-
gung neben einem Schulzeugnis der Nachweis einer
fachpraktischen Ausbildung, wird der Rang durch die
Zahl der Halbjahre seit dem Erwerb des Schulzeugnis-
ses bestimmt. 

(3) Wird der Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschul-
zugangsberechtigung nicht nachgewiesen, wird die
Zahl der Halbjahre seit dem Erwerb der Hochschulzu-
gangsberechtigung nicht berücksichtigt. 

(4) Von der Gesamtzahl der Halbjahre wird die Zahl
der Halbjahre abgezogen, in denen die Bewerberin
oder der Bewerber an einer deutschen Hochschule als
Studentin oder Student eingeschrieben war. 

(5) Es werden höchstens acht Halbjahre berücksich-
tigt. 

§ 11 

Auswahl an der Hochschule für Künste

(1) In den Studiengängen der Hochschule für Küns-
te erfolgt nach Abzug der Quoten nach § 7 Absatz 1
Nummer 1 und 2 und der bevorzugt Auszuwählenden
nach § 8 die Auswahl nach den Vorschriften der Ab-
sätze 2 bis 4. 

(2) Die nach Abzug gemäß Absatz 1 verbliebenen
Studienplätze werden zu 50 v.H. an Bewerberinnen
und Bewerber vergeben, die die Hochschulzugangs-
berechtigung allein durch den Nachweis der besonde-
ren künstlerischen Begabung (§ 33 Absatz 2 Satz 1, Al-
ternative 1 des Bremischen Hochschulgesetzes) er-
worben haben; der Rangplatz richtet sich nach dem
Grad der in der künstlerischen Aufnahmeprüfung
nachgewiesenen Qualifikation. 

(3) Die nach Abzug der Studienplätze nach Absatz 2
verbleibenden Studienplätze werden zu 80 v.H. nach
dem Auswahlverfahren gemäß § 9 Absatz 1 und im
Übrigen nach der Wartezeit an Bewerberinnen und
Bewerber vergeben, die die Hochschulzugangsbe-
rechtigung durch Nachweis der künstlerischen Be-
fähigung in Verbindung mit dem Zeugnis der Hoch-
schulreife (§ 33 Absatz 2 Satz 1, Alternative 2 des Bre-
mischen Hochschulgesetzes) erworben haben. Der
Rangplatz nach dem Grad der Qualifikation wird
durch eine Messzahl bestimmt, die im Verhältnis 1 : 3
aus der nach Anlage 1 ermittelten Durchschnittsnote
des Zeugnisses und dem Ergebnis der Aufnahmeprü-
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fung gebildet wird. Die Wartezeit wird nach der Zahl
der seit der künstlerischen Aufnahmeprüfung verstri-
chenen Halbjahre ermittelt. § 9 Absatz 4 und § 10 Ab-
satz 3, 4 und 5 gelten entsprechend. 

(4) Wird die Quote nach Absatz 2 nicht ausge-
schöpft, fallen die verbleibenden Studienplätze den
Quoten nach Absatz 3 zu. 

(5) Für die Zulassungsentscheidung nach den Ab-
sätzen 2 bis 4 wird nur ein Ergebnis einer künstleri-
schen Aufnahmeprüfung berücksichtigt, die im lau-
fenden oder in den beiden vorangegangenen Kalen-
derjahren bestanden worden ist. 

(6) Im Aufbaustudiengang Kirchenmusik A werden
die Studienplätze abweichend von den Absätzen 1 bis 5
nur an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die
die Abschlussprüfung des Studiengangs Kirchenmu-
sik B längstens vier Jahre vor der Bewerbung mit min-
destens der Note „gut“ in den Fächern Orgel (Litera-
turspiel), Orgel (Improvisation/Gemeindebegleitung)
und Chorleitung bestanden haben; eine nur „befriedi-
gende“ Leistung in einem dieser Fächer wird dabei
durch eine „sehr gute“ Leistung in einem anderen
dieser drei Fächer ausgeglichen. Der Rangplatz richtet
sich nach der Durchschnittsnote des Abschlusszeug-
nisses des Studiengangs Kirchenmusik B. 

§ 12 

Auswahl nach Härtegesichtspunkten

Die Studienplätze der Härtequote (§ 7 Absatz 1
Nummer 2) werden auf Antrag an Bewerberinnen und
Bewerber vergeben, für die die Nichtzulassung eine
außergewöhnliche Härte bedeuten würde. Eine
außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn besondere
soziale oder familiäre Gründe in der Person der Be-
werberin oder des Bewerbers die sofortige Aufnahme
des Studiums zwingend erfordern. Die Rangfolge wird
durch den Grad der außergewöhnlichen Härte be-
stimmt. 

§ 13 

Zulassung von ausländischen Staatsangehörigen,
Staatenlosen und Bewerberinnen und Bewerbern
mit bilingualer Sprachkompetenz auf dem Niveau

des Europäischen Referenzrahmens

(1) Ausländische Bewerberinnen und Bewerber, die
nicht unter § 1 Absatz 4 fallen, und Bewerber und Be-
werberinnen mit bilingualer Sprachkompetenz auf dem
Niveau des Europäischen Referenzrahmens werden im
Rahmen der Quote nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 in er-
ster Linie nach dem Grad der Qualifikation, an der
Hochschule für Künste nach dem Grad der künstleri-
schen Befähigung ausgewählt. Der Grad der Quali-
fikation bestimmt sich nach der Durchschnittsnote der
Hochschulzugangsberechtigung gemäß der Anlage 1,
die künstlerische Befähigung entsprechend § 11 Ab-
satz 2. Daneben können für den gewählten Studien-
gang besondere Umstände, die für die Zulassung
sprechen, berücksichtigt werden. Als ein solcher Um-
stand ist insbesondere anzusehen, wenn die Bewerbe-
rin oder der Bewerber 

1. von einer deutschen Einrichtung zur Förderung
begabter Studierender für ein Studium ein Sti-
pendium erhält,

2. auf Grund besonderer Vorschriften mit der Ein-

weisung in ein Studienkolleg oder eine ver-
gleichbare Einrichtung für die Zuteilung eines
Studienplatzes in dem gewählten Studiengang
vorgemerkt ist,

3. in der Bundesrepublik Deutschland Asylrecht
genießt,

4. aus einem Entwicklungsland oder einem Land
kommt, in dem es keine Ausbildungsstätten für
den betreffenden Studiengang gibt, oder

5. einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland
angehört.

(2) Ausländerinnen und Ausländer nach Absatz 1
Satz 1, die vor Aufnahme ihres Studiums eine Feststel-
lungsprüfung oder eine deutsche Sprachprüfung able-
gen müssen, kann die Hochschule im Rahmen der
Quote nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 einen Studienplatz
für den nach Bestehen der jeweiligen Prüfung nächst
erreichbaren Zulassungstermin zusagen (Studien-
platzgarantie). Die Zusage erlischt, wenn die betref-
fende Prüfung endgültig nicht bestanden ist, spätes-
tens jedoch nach drei Jahren. 

(3) Ausländerinnen und Ausländer, denen die
Hochschule nach Absatz 2 einen Studienplatz zuge-
sagt hat, sowie Ausländerinnen oder Ausländer, die im
Rahmen von Regierungsprogrammen an bremische
Hochschulen entsandt worden sind, haben den Vor-
rang vor anderen Ausländerinnen oder Ausländern im
Sinne des Absatzes 1 Satz 1. 

(4) Die Hochschulen berücksichtigen bei der Ertei-
lung von Zusagen nach Absatz 2, dass angemessene
Zulassungschancen auch für Bewerberinnen oder Be-
werber ohne Studienplatzgarantie und für solche mit
bilingualer Sprachkompetenz auf dem Niveau des Eu-
ropäischen Referenzrahmens verbleiben. Im Übrigen
treffen sie ihre Entscheidungen nach den Absätzen 1
bis 3 nach pflichtgemäßem Ermessen; zwischenstaatli-
che Vereinbarungen und Vereinbarungen zwischen
Hochschulen sind zu berücksichtigen. 

(5) Ausländerinnen und Ausländer sowie Bewerber
und Bewerberinnen mit bilingualer Sprachkompetenz
auf dem Niveau des Europäischen Referenzrahmens
nach Absatz 1 Satz 1 dürfen in den übrigen Quoten
nach den §§ 7 und 11 nicht ausgewählt werden. 

§ 14 

Ranggleichheit

Besteht bei der Auswahl einer Quote Ranggleich-
heit, so werden zunächst die Bewerberinnen und Be-
werber ausgewählt, die zu dem Personenkreis nach 
§ 8 Absatz 1 gehören und durch Bescheinigung glaub-
haft machen, dass sie ihren Dienst in vollem Umfang
abgeleistet haben oder bis zum Tag des Beginns der
Lehrveranstaltungen des betreffenden Semesters in
vollem Umfang abgeleistet haben werden oder glaub-
haft machen, dass sie die Tätigkeit nach § 8 Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 bis zu dem genannten Termin min-
destens 15 Monate ausgeübt haben werden. Besteht
danach in den Quoten Wartezeit oder Hochschulaus-
wahl Ranggleichheit, so werden die Bewerberinnen
oder Bewerber in der Reihenfolge der nach Anlage 1
ermittelten Durchschnittsnoten der Hochschulzu-
gangsberechtigung ausgewählt. Im Übrigen entschei-
det bei Ranggleichheit das Los.



§ 15 

Zulassung zu höheren Fachsemestern

(1) Sind in einem Studiengang Zulassungszahlen
für höhere Fachsemester festgesetzt, so werden die
verfügbaren Studienplätze an Bewerberinnen und Be-
werber nach § 1 Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 3 ver-
geben, die die Zulassung zu einem höheren Fachse-
mester beantragen. Als höheres Fachsemester gilt das
zweite oder ein folgendes Fachsemester. 

(2) Von den je Studiengang für höhere Fachsemes-
ter nach den Zulassungszahlenordnungen der Hoch-
schulen festgesetzten Zulassungszahlen werden vor-
weg abgezogen: 

1. 5 v.H. für Fälle außergewöhnlicher Härte,

2. 8 v.H. für ausländische Studienbewerberinnen
und Studienbewerber, die nicht unter  § 1 Absatz
4 fallen, sowie für Bewerberinnen und Bewerber
mit bilingualer Sprachkompetenz auf dem Ni-
veau des Europäischen Referenzrahmens.

Für die Vergabe der Studienplätze in diesen Quoten
gelten die §§ 12 und 13 entsprechend. 

(3) Die nach Abzug der Quoten nach Absatz 2 ver-
bleibenden Studienplätze werden an Bewerberinnen
und Bewerber vergeben, die für diesen Studiengang
bereits an einer Hochschule in der Bundesrepublik
Deutschland immatrikuliert waren oder sind, oder die
auf Grund einer Einstufungsprüfung in ein höheres
Fachsemester aufgenommen werden können. 

(4) Die nach Durchführung der Absätze 2 und 3 ver-
bleibenden Studienplätze werden an Bewerberinnen
und Bewerber vergeben, die die Voraussetzungen für
das höhere Fachsemester des gewählten Studiengan-
ges durch die Anrechnung von Studienleistungen aus
anderen Studiengängen erworben haben. 

(5) Verbleibende Studienplätze werden nach dem
Hochschulauswahlverfahren gemäß § 9 Absatz 1 Num-
mer 1 und an der Hochschule für Künste nach § 11 in
Verbindung mit § 9 Absatz 1 Nummer 1 vergeben. 

(6) Soweit der Zugang zu bestimmten Studiengän-
gen oder Studienabschnitten außer von der Hoch-
schulzugangsberechtigung auch von dem Nachweis
bestimmter Prüfungen abhängig ist, werden die Stu-
dienplätze in der Quote nach Absatz 5 nach dem Rang
zugewiesen, den die Bewerberin oder der Bewerber
auf Grund der Gesamtnote, ersatzweise auf Grund der
Durchschnittsnote aus den ausgewiesenen Einzelno-
ten in der betreffenden abgeschlossenen Prüfung er-
halten hat. § 9 Absatz 4 gilt entsprechend. 

(7) Wird eine der Quoten nach Absatz 2 nicht ausge-
schöpft, fallen die verbleibenden Studienplätze der an-
deren Quote zu; werden beide Quoten nicht ausge-
schöpft, werden die Studienplätze nach den Absätzen 3
bis 5 vergeben. 

(8) Bei Ranggleichheit entscheidet das Los. 

(9) Im Übrigen gelten § 6 Absatz 3 bis Absatz 8 ent-
sprechend. 

§ 16 

Zulassung zu Masterstudiengängen

(1) Die Auswahl für Masterstudiengänge nach § 54
des Bremischen Hochschulgesetzes erfolgt abwei-

chend von den §§ 7 bis 9 und 12 bis 15 nach Maßgabe
der für diese Studiengänge von den Hochschulen er-
lassenen Zulassungsordnungen. Die Zulassungsord-
nungen regeln die über den ersten berufsqualifizie-
renden Abschluss hinausgehenden Zulassungsvor-
aussetzungen und legen die Kriterien für die Auswahl
der Studienbewerberinnen und Studienbewerber so-
wie für die Herstellung einer Rangfolge unter den Be-
werberinnen und Bewerbern fest. 

(2) Ist in einer Zulassungsordnung nach Absatz 1 die
Auswahl nach Qualifikation vorgesehen, soll an die
Stelle der Durchschnittsnote nach § 9 die Note des ab-
geschlossenen Studiums treten. 

§ 17 

Vergabe freier Plätze im Nachrückverfahren

(1) Die Hochschulen stellen unverzüglich nach Ab-
lauf der Einschreibungsfrist nach § 6 Absatz 5 die frei
gebliebenen oder wieder frei gewordenen Studien-
plätze fest. 

(2) Die nach Absatz 1 freien Studienplätze werden
bis zum Abschluss des Verfahrens in den jeweiligen
Quoten nach der Rangplatzbildung nach den §§ 9 bis 16
an bisher nicht zugelassene Bewerberinnen oder Be-
werber vergeben (Nachrückverfahren). 

(3) Fordert die Hochschule mit dem Ablehnungsbe-
scheid nach § 6 Absatz 8 Bewerberinnen oder Bewer-
ber mit Fristsetzung zu einer Erklärung auf, ob sie im
Falle ihrer Zulassung im Nachrückverfahren oder im
Losverfahren (§ 19) den Studienplatz annehmen und
sich einschreiben würden, so nehmen am Nachrück-
verfahren nur die Bewerberinnen oder Bewerber teil,
die diese Erklärung fristgerecht der Hochschule vor-
gelegt haben. 

§ 18 

Abschluss des Verfahrens

(1) Das Vergabeverfahren ist abgeschlossen, wenn 

1. die Bewerberlisten erschöpft sind, oder

2. alle verfügbaren Studienplätze durch Immatri-
kulation besetzt sind oder

3. die Hochschule das Verfahren für abgeschlossen
erklärt.

(2) Die Hochschule soll das Vergabeverfahren für
abgeschlossen erklären, wenn seine weitere Durch-
führung im Hinblick auf die Anzahl der noch verfüg-
baren Studienplätze oder den Beginn der Vorlesungs-
zeiten nicht mehr sinnvoll erscheint. 

§ 19 

Losverfahren

(1) Nach Abschluss des Verfahrens werden frei ge-
bliebene oder frei gewordene Studienplätze von der
Hochschule durch das Los vergeben (Losverfahren).
An dem Losverfahren nehmen zunächst die Bewerbe-
rinnen und Bewerber teil, die für den Studiengang ei-
nen Ablehnungsbescheid erhalten und der Hochschu-
le die Erklärung nach § 17 Absatz 3 fristgerecht vorge-
legt haben, sodann diejenigen, die in einem anderen
Studiengang einen Ablehnungsbescheid erhalten und
der Hochschule bis zu einem von ihr bestimmten Ter-
min schriftlich einen anderen Studiengang benannt
haben, in dem sie am Losverfahren teilnehmen wol-
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len. Sind danach noch Studienplätze verfügbar, so
werden sie durch das Los an Bewerberinnen und Be-
werber vergeben, die bis zu einem von der Hochschu-
le hierfür bestimmten Termin die Zulassung schriftlich
beantragt haben. 

(2) Das Ergebnis des Losverfahrens wird von der
Hochschule in geeigneter Weise bekannt gegeben. Im
Falle der Nichtzulassung ergeht kein Ablehnungsbe-
scheid. 

(3) Soweit die Hochschule die Stiftung für Hoch-
schulzulassung mit der Durchführung des Losverfah-
rens beauftragt, gilt § 20g in Verbindung mit § 20k
Satz 2.

§ 20 

Austauschstudierende

Für ausländische Studienbewerberinnen und Stu-
dienbewerber, die die Zulassung auf der Grundlage
besonderer Vereinbarungen über den Austausch von
Studierenden mit Hochschulen außerhalb der Bundes-
republik Deutschland beantragen, ist die Zulassung
nicht beschränkt.

Teil 3

Dialogorientiertes Serviceverfahren nach § 3

§ 20a

Webportal-Verfahren 

(1) Statusmitteilungen, Zulassungsangebote der
Hochschulen, sonstige Mitteilungen der Hochschulen
und der Stiftung für Hochschulzulassung sowie Er-
klärungen der Bewerberinnen und Bewerber erfolgen
ausschließlich über das Webportal der Stiftung für
Hochschulzulassung, soweit im Folgenden nichts an-
deres geregelt ist. Bei der elektronischen Übermitt-
lung haben die Hochschulen und die Stiftung für
Hochschulzulassung unter Anwendung von Ver-
schlüsselungsmaßnahmen dem jeweiligen Stand der
Technik entsprechende Maßnahmen zu treffen, die
die Vertraulichkeit und Unversehrtheit der Daten ge-
währleisten. Die Bewerberinnen und Bewerber wer-
den zusätzlich über den Stand des Zulassungsverfah-
rens durch E-Mail-Schreiben benachrichtigt. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die gegenüber
der Stiftung für Hochschulzulassung oder einer Hoch-
schule glaubhaft machen, dass ihnen die Kommunika-
tion über die Webportale der Hochschulen und das
Webportal der Stiftung nicht möglich ist, werden
durch die Hochschulen und die Stiftung für Hoch-
schulzulassung unterstützt. 

(3) Fällt das Ende einer Ausschlussfrist auf einen
Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder Sonnabend, so
endet die Frist mit dem Ablauf des entsprechenden
Tages und verlängert sich nicht bis zum Ablauf des
nächst folgenden Werktages.

§ 20b

Registrierung

Für die Bewerbung um einen Studienplatz müssen
sich die Bewerberinnen und Bewerber über das Web-
portal der Stiftung für Hochschulzulassung registrie-
ren. Für die Registrierung haben jede Bewerberin und
jeder Bewerber folgende Daten anzugeben: Nachna-

me, Vorname, Geburtsname, Geschlecht, Geburtsda-
tum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Postanschrift,
Benutzername, Passwort und eine für die Dauer des
Vergabeverfahrens gültige E-Mail-Adresse. Jede Be-
werberin und jeder Bewerber erhalten ein Benutzer-
konto sowie Ordnungsmerkmale, insbesondere eine
Identifikationsnummer und eine Authentifizierungs-
nummer, die zur Identifizierung im dialogorientierten
Serviceverfahren gegenüber der Stiftung für Hoch-
schulzulassung und gegenüber den Hochschulen an-
zugeben sind. Für jede Bewerberin und jeden Bewer-
ber ist im Vergabeverfahren nur eine Registrierung
zulässig; im Falle mehrerer Registrierungen einer Be-
werberin oder eines Bewerbers wird nur über die un-
ter der letzten Registrierung eingegangenen Zulas-
sungsanträge entschieden.

§ 20c

Zulassungsanträge

(1) Für die Teilnahme an den beiden Koordinierungs-
phasen können bundesweit insgesamt bis zu zwölf Zu-
lassungsanträge gestellt werden; § 3a Absatz 5 Satz 2
bleibt unberührt. Ein Zulassungsantrag ist die Kombi-
nation aus einem Studiengang und einer Hochschule,
wobei ein Studiengang auch aus einer Verbindung
mehrerer Teilstudiengänge oder Studienfächer beste-
hen kann. 

(2) Der Zulassungsantrag muss vorbehaltlich der
Ausnahmeregelung des § 20a Absatz 2 elektronisch
über das Webportal der Hochschule oder, soweit die
Hochschule dies zulässt, über das Webportal der Stif-
tung für Hochschulzulassung bis zum Ablauf der in 
§ 3a Absatz 1 genannten Fristen (Ausschlussfristen)
eingegangen sein; hat die Hochschule bestimmt, dass
ein unterschriebenes Antragsformular einzureichen
ist, muss dieses nebst einer Kopie der Hochschulzu-
gangsberechtigung bis zum Ablauf der Bewerbungsfri-
sten gemäß Halbsatz 1 der Hochschule zugegangen
sein (Ausschlussfrist); im Übrigen finden § 3a Absatz 6,
§ 4 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 sowie § 5 Anwen-
dung. 

(3) Die Hochschule übermittelt der Stiftung für
Hochschulzulassung für das Sommersemester bis zum
20. Januar und für das Wintersemester bis zum 20. Ju-
li alle über das Webportal der Hochschule fristgerecht
elektronisch eingegangenen Zulassungsanträge. 

(4) Für im Webportal der Stiftung als „inaktiv“ ge-
kennzeichnete Zulassungsanträge können weder Zu-
lassungsangebote und Zulassungen ergehen. Die Be-
werberin oder der Bewerber kann einen oder mehrere
der bisher als inaktiv gekennzeichneten Zulassungs-
anträge aktivieren, indem sie oder er bisher nicht als
inaktiv gekennzeichnete Zulassungsanträge in ent-
sprechender Anzahl für das Sommersemester bis zum
23. Januar und für das Wintersemester bis zum 23. Juli
über das Webportal der Stiftung für Hochschulzulas-
sung zurücknimmt (Ausschlussfristen). Die Bewerbe-
rin oder der Bewerber kann eine Präferenzenfolge der
Zulassungsanträge für das Sommersemester bis zum
18. Februar und für das Wintersemester bis zum 
18. August über das Webportal der Stiftung für Hoch-
schulzulassung festlegen (Ausschlussfristen). Legt die
Bewerberin oder der Bewerber keine Präferenzenfol-
ge der Zulassungsanträge fest, ergibt sich diese aus
der zeitlichen Reihenfolge des elektronischen An-



tragseingangs nach Absatz 2 Satz 1; dem zeitlich zu-
erst eingegangenen Zulassungsantrag kommt dabei
die höchste Präferenz zu.

§ 20d

Verfahrensschritte

Die Vergabe der Studienplätze erfolgt in zwei Koor-
dinierungsphasen und einer Clearingphase (dialogori-
entiertes Serviceverfahren) und gegebenenfalls einem
Losverfahren nach § 19. 

§ 20e

Erste Koordinierungsphase

In der ersten Koordinierungsphase für das Sommer-
semester bis zum 15. Februar und für das Wintersemes-
ter bis zum 15. August ausgesprochene Zulassungsan-
gebote können die Bewerberinnen und Bewerber für
das Sommersemester bis zum 18. Februar und für das
Wintersemester bis zum 18. August über das Webportal
der Stiftung für Hochschulzulassung annehmen (Aus-
schlussfristen). Wer ein Zulassungsangebot annimmt,
erhält einen Zulassungsbescheid. Mit der Annahme ei-
nes Zulassungsangebots gelten die weiteren gestellten
Zulassungsanträge als zurückgenommen und die Be-
werberin oder der Bewerber scheidet aus diesem Ver-
gabeverfahren aus. Auf diese Rechtsfolgen ist die Be-
werberin oder der Bewerber hinzuweisen. In der ersten
Koordinierungsphase wieder verfügbare Studienplätze
werden gemäß den Ranglisten der Hochschulen auf-
rückenden Bewerberinnen und Bewerbern angeboten. 

§ 20f

Zweite Koordinierungsphase

(1) In der zweiten Koordinierungsphase werden in
drei Zulassungsschritten die Ranglisten der Hoch-
schulen abgeglichen und ermittelt, ob für die jeweilige
Bewerberin oder den jeweiligen Bewerber gemäß der
nach § 20c Absatz 4 festgelegten Präferenzenfolge ei-
ne Zulassungsmöglichkeit besteht. Unter mehreren
Zulassungsmöglichkeiten bleibt diejenige mit der je-
weils höchsten Präferenz bestehen. Zulassungsanträ-
ge in nachrangiger Präferenz gelten als zurück ge-
nommen; auf diese Rechtsfolgen ist die Bewerberin
oder der Bewerber hinzuweisen. 

(2) Besteht im ersten oder zweiten Zulassungsschritt
der zweiten Koordinierungsphase eine Zulassungs-
möglichkeit in der nach § 20c Absatz 4 Sätze 3 und 4
festgelegten höchsten Präferenz, erhält die Bewerberin
oder der Bewerber einen Zulassungsbescheid. Erhält
eine Bewerberin oder ein Bewerber ein Zulassungsan-
gebot in nachrangiger Präferenz, kann dieses Zulas-
sungsangebot im ersten Zulassungsschritt für das Som-
mersemester bis zum 21. Februar und für das Winterse-
mester bis zum 21. August, im zweiten Zulassungs-
schritt für das Sommersemester bis zum 24. Februar
und für das Wintersemester bis zum 24. August über
das Webportal der Stiftung für Hochschulzulassung an-
genommen werden (Ausschlussfristen). § 20e Sätze 2
bis 4 gelten entsprechend. Wird das Zulassungsange-
bot nicht angenommen, bleibt es im nächsten Zulas-
sungsschritt bestehen, sofern nicht ein Zulassungsan-
gebot in höherer Präferenz unterbreitet werden kann.

(3) Besteht im dritten Zulassungsschritt der zweiten
Koordinierungsphase eine Zulassungsmöglichkeit,
wird ein Zulassungsbescheid erteilt. Für alle Zulas-

sungsanträge in höherer Präferenz werden Ableh-
nungsbescheide erteilt. Erhält eine Bewerberin oder
ein Bewerber keine Zulassung, wird für jeden Zulas-
sungsantrag ein Ablehnungsbescheid erteilt.

§ 20g

Clearingphase

Nach Abschluss der zweiten Koordinierungsphase
werden noch verfügbare Studienplätze in der Clearing-
phase durch Los vergeben. An der Clearingphase kön-
nen Bewerberinnen und Bewerber teilnehmen, die in
den zwei vorangegangenen Koordinierungsphasen
keine Zulassung erhalten haben; für bisher noch nicht
am dialogorientierten Serviceverfahren teilnehmende
Bewerberinnen und Bewerber ist eine Registrierung
gemäß § 20b erforderlich. Der Zulassungsantrag muss
für die Teilnahme an der Clearingphase für das Som-
mersemester bis zum 4. April und für das Wintersemes-
ter bis zum 4. Oktober elektronisch über das Webpor-
tal der Stiftung für Hochschulzulassung eingegangen
sein (Ausschlussfristen). § 20c Absatz 1 Satz 1 Halb-
satz 1 sowie Satz 2 und Absatz 4 Sätze 3 und 4 gelten
mit der Maßgabe entsprechend, dass die Festlegung
der Präferenzenfolge bis zu den in Satz 3 genannten
Fristen möglich ist (Ausschlussfristen).  Wird eine Be-
werberin oder ein Bewerber ausgelost, wird entspre-
chend der festgelegten Präferenzenfolge ermittelt, ob
eine Zulassungsmöglichkeit besteht. Besteht eine Zu-
lassungsmöglichkeit, erhält die Bewerberin oder der
Bewerber einen Zulassungsbescheid. Die Bewerberin-
nen und Bewerber werden über den Abschluss der
Clearingphase informiert. Ablehnungsbescheide wer-
den nicht erteilt. Ist die Clearingphase in einem Stu-
diengang beendet und sind noch Studienplätze ver-
fügbar oder werden wieder verfügbar, führt die Hoch-
schule ein Losverfahren nach § 19 durch.

§ 20h

Zulassungsbescheide

Zulassungsbescheide ergehen unter der Bedin-
gung, dass die bei der Antragstellung gemachten An-
gaben sowie die sonstigen Zugangs- und Einschreibe-
voraussetzungen spätestens bei der Einschreibung
nachgewiesen werden. 

§ 20i

Rückstellungen

Die Bewerberin oder der Bewerber kann Zulas-
sungsangebote oder eine Zulassung wegen eines
Dienstes nach § 8 (bevorzugte Auswahl) über das Web-
portal der Stiftung für Hochschulzulassung zurückstel-
len lassen. Es wird jeweils ein Rückstellungsbescheid
erteilt, der die für den Anspruch nach § 8 erforderliche
Zulassung ersetzt. Ein Anspruch auf Einschreibung im
laufenden Vergabeverfahren besteht nicht; ein Zulas-
sungsbescheid gilt insoweit als widerrufen. Durch
Rückstellung wieder verfügbare Studienplätze werden
nach dem jeweiligen Stand des Vergabeverfahrens
gemäß den §§ 20e bis 20g vergeben.

§ 20j

Losverfahren der Hochschule

Sind nach Abschluss des Clearingverfahrens in ei-
nem Studiengang noch freie Studienplätze verfügbar
oder werden Studienplätze wieder verfügbar, führt die
Hochschule ein Losverfahren nach § 19 durch. 
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§ 20k

Pilotverfahren

Werden nach Abschluss der zweiten Koordinie-
rungsphase in den Vergabeverfahren zum Winterse-
mester 2012/2013 und zum Sommersemester 2013 in
einem Studiengang Studienplätze wieder verfügbar
und liegen noch form- und fristgerechte Zulassungsan-
träge vor, führt die Hochschule das Nachrückverfahren
nach § 17 durch. § 20g Satz 2 Halbsatz 1 findet in den
Vergabeverfahren zum Wintersemester 2012/2013 und
zum Sommersemester 2013 keine Anwendung.

§ 20l

Anzuwendende Vorschriften aus Teil 2

Ergänzend gelten die Regelungen des Teils 2, so-
weit sie nicht im Widerspruch zu den Regelungen des
Teils 3 stehen.

§ 21 

Inkrafttreten und Anwendung

(1) Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Sie gilt erstmals für das Vergabeverfah-
ren zum Wintersemester 2012/2013. Gleichzeitig tritt
die Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen
durch die Hochschulen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. März 2011 (Brem.GBl. S. 185 – 221-
h-3) außer Kraft.

(2) Die Regelung des § 7 Absatz 1 Satz 2 findet erst-
mals für das Vergabeverfahren zum Wintersemester
2013/14 Anwendung. Dies gilt auch für § 1 Absatz 4, 
§ 7 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 1, § 13 Absatz 1 Satz 1, Ab-
satz 4 Satz 1 und Absatz 5 und § 15 Absatz 2 Satz 1
Nummer 2, soweit Bewerberinnen und Bewerber mit
bilingualer Sprachkompetenz betroffen sind.

Anlage 1 

(zu § 9 Absatz 1 Buchstabe a)

Ermittlung der Durchschnittsnoten

(1) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der
Grundlage der 

1. „Vereinbarung über die gegenseitige Anerken-
nung von Zeugnissen der allgemeinen Hochschul-
reife, die an Gymnasien mit neugestalteter Ober-
stufe erworben wurden“ gemäß Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 7. Mai 1971 in der Fas-
sung vom 8. November 1972 (Beschluss-Samm-
lung der Kultusministerkonferenz Nr. 191.1),

2. „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen
Oberstufe in der Sekundarstufe II“ gemäß Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 7. Juli
1972 in der Fassung vom 1. Oktober 2010 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz
Nr. 176),

3. „Vereinbarung über die Abiturprüfung für Nicht-
schülerinnen und Nichtschüler entsprechend der
Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Se-
kundarstufe II“ gemäß Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 13. September 1974 in der Fas-
sung vom 1. Oktober 2010 (Beschluss-Sammlung
der Kultusministerkonferenz Nr. 192.2),

4. „Vereinbarung über die Durchführung der Abi-
turprüfung für Schülerinnen und Schüler an Wal-

dorfschulen“ gemäß Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 21. Februar 1980 in der Fas-
sung vom 1. Oktober 2010 (Beschluss-Sammlung
der Kultusministerkonferenz Nr. 485.2),

5. „Vereinbarung zur Gestaltung der Abendgym-
nasien“ gemäß Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 21. Juni 1979 in der Fassung vom 
1. Oktober 2010 (Beschluss-Sammlung der Kul-
tusministerkonferenz Nr. 240.2),

6. „Vereinbarung zur Gestaltung der Kollegs“
gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz
vom 21. Juni 1979 in der Fassung vom 1. Okto-
ber 2010 (Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 248.1),

die eine auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte
Durchschnittsnote enthalten, wird diese von der Hoch-
schule bei der Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt.
Enthält die Hochschulzugangsberechtigung keine
Durchschnittsnote nach Satz 1, aber eine Punktzahl der
Gesamtqualifikation, wird von der Hochschule nach
Anlage 2 der „Vereinbarung über die Abiturprüfung
der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II“
gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
13. Dezember 1973 in der Fassung vom 24. Oktober
2008 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 192) die Durchschnittsnote aus der Punktzahl
der Gesamtqualifikation errechnet. Die Durchschnitts-
note wird auf eine Stelle nach dem Komma errechnet;
es wird nicht gerundet. 

(2) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der
Grundlage der „Vereinbarung über die gegenseitige
Anerkennung der an Gymnasien erworbenen Zeugnis-
se der allgemeinen Hochschulreife“ gemäß Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 20. März 1969 – in
der Fassung vom 20. Juni 1972 – und vom 13. Dezem-
ber 1973 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkon-
ferenz Nr. 191) wird die allgemeine Durchschnittsnote
aus dem arithmetischen Mittel der Noten der Hoch-
schulzugangsberechtigung einschließlich der Noten
für die im 11. und 12. Schuljahr abgeschlossenen
Fächer wie folgt gebildet: 

1. Weist die Hochschulzugangsberechtigung eine
Note für das Fach Gemeinschaftskunde aus, wer-
den die Noten für die Fächer Geschichte, Erd-
kunde, Sozialkunde und Philosophie sowie für
sonstige Fächer, die in der Hochschulzugangsbe-
rechtigung als zu dem Fach Gemeinschaftskunde
gehörig ausgewiesen sind, nicht gewertet;

2. weist die Hochschulzugangsberechtigung keine
Note für das Fach Gemeinschaftskunde aus, ist
diese aus dem arithmetischen Mittel der Noten
für die Fächer Geschichte, Erdkunde, Sozialkun-
de und Philosophie oder für die Fächer, die in der
Hochschulzugangsberechtigung als zu dem Fach
Gemeinschaftskunde gehörig ausgewiesen sind,
zu bilden;

3. ist in der Hochschulzugangsberechtigung eine
Note für das Fach Geschichte mit Gemein-
schaftskunde ausgewiesen, gilt diese Note als
Note für das Fach Geschichte und als Note für
das Fach Sozialkunde;

4. bei der Bildung der Note für das Fach Gemein-
schaftskunde wird gerundet;



5. ist in der Hochschulzugangsberechtigung neben
den Noten für die Fächer Biologie, Chemie und
Physik eine Gesamtnote für den naturwissen-
schaftlichen Bereich ausgewiesen, bleibt diese
bei der Errechnung der Durchschnittsnote außer
Betracht;

6. Noten für die Fächer Religionslehre, Ethik, Kunst-
erziehung, Musik und Sport bleiben außer Be-
tracht, es sei denn, dass die Zulassung zu einem
entsprechenden Studiengang beantragt wird;

7. Noten für die Fächer Kunsterziehung, Musik und
Sport werden gewertet, soweit sie Kernpflicht-
fächer waren;

8. Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltun-
gen und für Arbeitsgemeinschaften bleiben un-
berücksichtigt;

9. die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach
dem Komma errechnet; es wird nicht gerundet.

Die allgemeine Durchschnittsnote wird von der Schu-
le, die besonderen Durchschnittsnoten für bestimmte
Studiengänge nach Satz 1 Nummer 6 werden auf An-
trag von der Schule in der Hochschulzugangsberechti-
gung oder einer besonderen Bescheinigung ausge-
wiesen. Für Hochschulzugangsberechtigungen, die
vor dem 1. April 1975 erworben wurden, ermittelt die
Zentralstelle die Durchschnittsnoten, soweit sie nicht
von der Schule ausgewiesen sind. 

(3) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der
Grundlage 

1. der „Vereinbarung über Abendgymnasien“
gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz
vom 3. Oktober 1957 in der Fassung vom 8. Ok-
tober 1970 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 240),

2. des Beschlusses der Kultusministerkonferenz
vom 8. Juli 1965 (Beschluss-Sammlung der Kul-
tusministerkonferenz Nr. 248) über die „Institute
zur Erlangung der Hochschulreife“ („Kollegs“)

wird die Durchschnittsnote aus dem arithmetischen
Mittel der Noten der Hochschulzugangsberechtigung
mit Ausnahme der Noten für die Fächer, die in der
Hochschulzugangsberechtigung oder einer besonde-
ren Bescheinigung als vorzeitig abgeschlossen ausge-
wiesen sind, gebildet. Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 6
und 9 findet Anwendung. Ist die Durchschnittsnote
nicht von der Schule ausgewiesen, wird sie von der
Hochschule nach den Sätzen 1 und 2 errechnet. 

(4) Bei Zeugnissen auf der Grundlage der 

1. „Vereinbarung über die befristete gegenseitige
Anerkennung von Zeugnissen der fachgebunde-
nen Hochschulreife, die an zur Zeit bestehenden
Schulen, Schulformen bzw. -typen erworben wor-
den sind“ gemäß Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 25. November 1976 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 226.2)
und vom 16. Februar 1978 (Beschluss-Sammlung
der Kultusministerkonferenz Nr. 226.2.1),

2. „Sondervereinbarungen über die gegenseitige
Anerkennung der Zeugnisse von besonderen
gymnasialen Schulformen, die zu einer allgemei-
nen Hochschulreife führen“ gemäß Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 25. November 1976

(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonfe-
renz Nr. 226.1),

3. „Rahmenvereinbarungen über die Berufsober-
schule“ gemäß Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 25. November 1976 (Beschluss-Samm-
lung der Kultusministerkonferenz Nr. 226.2) in der
Fassung vom 3. Dezember 2010 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 470),

4. finden die Absätze 1 bis 3 entsprechende An-
wendung. Dabei ist bei der Bildung der Note für
das Fach Gemeinschaftskunde nach Absatz 2
Satz 1 Nummer 2 eine im Zeugnis ausgewiesene
Note für das Fach Wirtschaftsgeographie bezie-
hungsweise Geographie mit Wirtschaftsgeogra-
phie einzubeziehen. 

(5) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die auf
dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem
Stand bis zum 3. Oktober 1990 an einer in eine Hoch-
schule übergeleiteten Bildungseinrichtung erworben
wurden, ist eine Durchschnittsnote von der Hochschule
in dem Zeugnis oder einer besonderen Bescheinigung
auszuweisen. Die Durchschnittsnote wird auf eine Stel-
le nach dem Komma errechnet; es wird nicht gerundet. 

(6) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigun-
gen, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land nach dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erwor-
ben wurden und eine Durchschnittsnote enthalten, die
auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt ist, wird
diese von der Hochschule bei der Rangplatzbestim-
mung zugrunde gelegt. 

(7) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigun-
gen, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land nach dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erwor-
ben wurden und nur Einzelnoten im Rahmen eines
sechsstufigen Notensystems enthalten, wird von der
Hochschule eine Durchschnittsnote unter entspre-
chender Anwendung des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1
bis 6 und 9 aus dem arithmetischen Mittel der Noten
gebildet; Noten für die gegebenenfalls im 11. und 
12. Schuljahr abgeschlossenen Fächer sowie Noten für
zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen und für Ar-
beitsgemeinschaften bleiben unberücksichtigt. 

(8) Bei Zeugnissen der Fachhochschulreife wird für
eine Rangbestimmung für einen Fachhochschulstu-
diengang die Durchschnittsnote aus dem arithmeti-
schen Mittel der Noten dieses Zeugnisses gebildet.
Die Noten für die Fächer Religion, Ethik, Musik,
Kunsterziehung werden nur bewertet, soweit diese als
Pflichtfach des fachbezogenen Unterrichts des jeweili-
gen Fachbereichs Teil der schriftlichen Prüfung wa-
ren. Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen
und für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberücksich-
tigt. Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach
dem Komma errechnet; es wird nicht gerundet. Ist die
Durchschnittsnote nicht von der Schule ausgewiesen,
wird sie von der Hochschule errechnet. 

(9) Bei Zeugnissen der Fachhochschulreife, die an
der gymnasialen Oberstufe, dem Kolleg und dem
Abendgymnasium erworben wurden, wird die Durch-
schnittsnote nach den Bestimmungen der „Richtlinien
über die Bildung und Ausweisung von Durchschnitts-
noten auf Zeugnissen, die zum Fachhochschulzugang
berechtigen“ (BrSBl. 242.03) in der jeweils gültigen
Fassung gebildet. 
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(10) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigun-
gen, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land nach dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erwor-
ben wurden und weder eine Durchschnittsnote, die
auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt ist, noch
Einzelnoten im Rahmen eines sechsstufigen Notensys-
tems enthalten, ist eine Durchschnittsnote durch eine
besondere Bescheinigung nachzuweisen, die von der
für die Abnahme der entsprechenden Prüfung zustän-
digen Stelle oder von der obersten Landesbehörde
auszustellen ist, unter deren Aufsicht diese Prüfung
durchgeführt worden ist. Bei der Bestimmung der
Durchschnittsnote sind einzelne Prüfungsleistungen,
die der Hochschulzugangsberechtigung zugrunde lie-
gen, zur Beurteilung heranzuziehen. Die Durch-
schnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma be-
stimmt; es wird nicht gerundet. 

(11) Bei Hochschulzugangsberechtigungen aus der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, die
nach dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
10. Mai 1990 (Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 908) zur Aufnahme eines Studiums in
der Bundesrepublik Deutschland berechtigen, wird
die Durchschnittsnote nach dem Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 8. Juli 1987 in der Fassung
vom 8. Oktober 1990 (Beschluss-Sammlung der Kul-
tusministerkonferenz Nr. 289.1) errechnet. Bei Hoch-
schulzugangsberechtigungen aus den in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Ländern, die nach dem
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21. Febru-
ar 1992 in der Fassung vom 12. März 1993 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 234) und
vom 25. Februar 1994 (Beschluss-Sammlung der Kul-
tusministerkonferenz Nr. 234.1) zur Aufnahme eines
Studiums in der Bundesrepublik Deutschland berech-
tigen, wird die Durchschnittsnote nach dem Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 21. Februar 1992 in
der Fassung vom 9. Juni 1993 (Beschluss-Sammlung
der Kultusministerkonferenz Nr. 235) errechnet. Die
Durchschnittsnote wird jeweils von der für die Aus-
stellung des Zeugnisses zuständigen Stelle auf eine
Stelle nach dem Komma errechnet; es wird nicht ge-
rundet. Die Hochschule legt die auf dem Zeugnis oder
in einer besonderen Bescheinigung ausgewiesene
Durchschnittsnote bei der Rangplatzbestimmung zu-
grunde. 

(12) Bei ausländischen Vorbildungsnachweisen wird
die Gesamtnote, sofern keine Bescheinigung der Zeug-
nisanerkennungsstelle eines Landes über die Festset-
zung einer Gesamtnote vorliegt, von der Hochschule
auf der Grundlage der „Vereinbarung über die Festset-
zung der Gesamtnote bei ausländischen Hochschulzu-
gangszeugnissen“ vom 15. März 1991 in der Fassung
vom 18. November 2004 (Beschluss-Sammlung der
Kultusministerkonferenz Nr. 289.5) berechnet.

(13) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die bis
einschließlich 1986 auf Grund einer Abschlussprüfung
unter dem Vorsitz einer oder eines Prüfungsbeauftrag-
ten der Kultusministerkonferenz an deutschen Schu-
len im Ausland (ausgenommen die Schulen mit neu-
gestalteter gymnasialer Oberstufe) und an Privatschu-
len im deutschsprachigen Ausland erworben wurden,
ist die Durchschnittsnote durch eine Bescheinigung

der oder des Prüfungsbeauftragten nachzuweisen.
Dasselbe gilt weiterhin für die Zeugnisse der deut-
schen Reifeprüfungen, die am Lyzeum Alpinum in 
Zuoz und am Institut auf dem Rosenberg in St. Gallen
erworben wurden. Die Durchschnittsnote wird auf ei-
ne Stelle nach dem Komma bestimmt; es wird nicht
gerundet. Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die
ab 1987 auf Grund einer Abschlussprüfung unter dem
Vorsitz einer oder eines Prüfungsbeauftragten der
Kultusministerkonferenz an deutschen Schulen im
Ausland erworben wurden, wird die auf dem Zeugnis
ausgewiesene, auf eine Stelle nach dem Komma be-
stimmte Durchschnittsnote von der Hochschule bei
der Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt. 

(14) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an
den deutsch-französischen Gymnasien ab dem Abi-
turtermin 1982 erworben werden, wird der in den
Zeugnissen gemäß Artikel 30 des Abkommens zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Fran-
zösischen Republik vom 10. Februar 1972 (Beschluss-
Sammlung der Kulturministerkonferenz Nr. 90) ausge-
wiesene „allgemeine Notendurchschnitt“ bei der
Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt. Für die Um-
rechnung des „allgemeinen Notendurchschnitts“ wird
der für die Europäischen Schulen geltende Umrech-
nungsschlüssel gemäß Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 8. Dezember 1975 in der Fassung vom
14. Februar 1996 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 289.2) angewendet. Bei Absolven-
tinnen und Absolventen der deutsch-französischen
Gymnasien in Freiburg und Saarbrücken werden für
das Abitur 1982 und 1983 die bis 1981 geltenden
Richtlinien angewendet, sofern durch die Neurege-
lung im Einzelfall eine Verschlechterung der Durch-
schnittsnote eintritt. Die nach diesem Verfahren um-
gerechnete allgemeine Durchschnittsnote wird zu-
sätzlich zum „allgemeinen Notendurchschnitt“ im
„Zeugnis über das Bestehen des deutsch-französi-
schen Abiturs“ ausgewiesen und durch den Stempel-
zusatz „Durchschnittsnote gemäß Staatsvertrag über
die Vergabe von Studienplätzen“ gekennzeichnet. 

(15) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an
einem Abendgymnasium oder Institut zur Erlangung
der Hochschulreife (Kolleg) auf Grund einer in der
Bundesrepublik Deutschland abgelegten Prüfung
über die Befähigung zum Hochschulstudium ohne
Reifezeugnis oder Abiturprüfung für Nichtschüler er-
worben wurden, wird die Gesamtnote oder Durch-
schnittsnote durch Abzug von 0,5 verändert. 

(16) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die nach
den Bestimmungen der/des „International Baccalau-
reate Organisation/Office du Baccalauréat Internatio-
nal“ erworben wurden, wird die Durchschnittsnote auf
der Grundlage der Vereinbarung über die Anerken-
nung des „International Baccalaureate Diploma/Diplô-
me du Baccalauréat International“ gemäß Beschluss
der Kultusministerkonferenz vom 10. März 1986 in der
Fassung vom 3. Dezember 2010 (Beschluss-Sammlung
der Kultusministerkonferenz Nr. 283) berechnet.

Bremen, den 22. Juni 2012

Die Senatorin für Bildung, Wissenschaft
und Gesundheit
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